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DSR – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE

DSR-Sitzung: 128. / 03.02.2009 / 11:00-13:00 Uhr

TOP: 08 – IASB/FASB DP Revenue Recognition

Thema: Diskussion des IASB DP RR

Papier: 08_RR_Cover Note

Sitzungsunterlagen für diesen TOP

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor:

Nummer der
Sitzungsunterlage

Titel Gegenstand

8 08_RR_Cover Note Cover Note

8a 08a_RR_IASB DP RR IASB DP zu RR

8b 08b_ RR_ Präsentation Vom Projektmanager erstellte
Präsentation zu den Inhalten des DP

Stand der Informationen: 21. Januar 2009.

Ziel der Sitzung

2 IASB und FASB haben im Dezember 2008 ein Diskussionspapier zu Fragen der

Revenue Recognition herausgegeben (Titel des DP: Preliminary Views on Revenue

Recognition in Contracts with Customers; im Folgenden kurz IASB DP). Die

Kommentierungsfrist läuft bis zum 19. Juni 2009.

3 Im Rahmen von TOP 08 wird ein erster Überblick über den Inhalt des DP gegeben.

Der Standardisierungsrat

Deutsches Rechnungslegungs Standards
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Stand des Projektes

4 IASB und FASB befassen sich seit Juni 2002 mit der Überarbeitung der Vorschriften zur

Ertragsvereinnahmung. Primäres Ziel ist die Erarbeitung prinzipienbasierter Grundsätze

der Ertragsvereinnahmung.

5 IAS 18 und IAS 11 sollen langfristig durch einen neuen Standard ersetzt werden.

Derzeit bestehende Regelungslücken, zum Beispiel bezüglich der Bilanzierung von

Mehrkomponentengeschäften, sollen geschlossen werden. Des Weiteren soll die

Konvergenz der Vorschriften nach US GAAP und IFRS angestrebt werden.

6 IASB und FASB haben im Dezember 2008 ein Diskussionspapier mit dem Titel

Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers veröffentlicht.

Nächste Schritte

7 Vorbereitung der Stellungnahme des DSR zum IASB DP.


